
Zeitschrift: Zeitlupe : für Menschen mit Lebenserfahrung

Herausgeber: Pro Senectute Schweiz

Band: 78 (2000)

Heft: 10

Rubrik: AHV

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 23.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


JMTVffffJT

Können «Zusatzleistungen» bei
Erbschaft zurückgefordert werden?

Eine Angehörige von mir lebt im Kanton Zürich und leidet an einer seltenen Krankheit,

die eine Erwerbstätigkeit verunmöglicht und kostspielige Behandlungen und Betreuung

erfordert. Zur Deckung dieser Kosten müssen auch «Zusatzleistungen» beansprucht

werden. Vor kurzem wiesen die Behörden sie darauf hin, dass bezogene Zusatzleistun-

gen nach einem Erbgang rückwirkend zurückerstattet werden müssen. Stimmt dies?

Wo ist dies gesetzlich geregelt?
Dr. zur. Rwdo// T«or

Grundzüge der
Deckung des Lebens-
bedarfs in der Schweiz
Die Sozialhilfe
Dass Personen den Lebens-
unterhalt nicht decken kön-
nen, kann verschiedene Grün-
de haben. Für solche Fälle ist
in der Bundesverfassung (BV)
ein Anspruch auf «Hilfe in
Notlagen» verankert: «Wer in
Not gerät und nicht in der La-

ge ist, für sich zu sorgen, hat

Anspruch auf Hilfe und Be-

treuung und auf die Mittel, die
für ein menschenwürdiges
Dasein unerlässlich sind.»

(Art. 12 BV).
Wenn andere Möglichkei-

ten, insbesondere familien-
rechtliche Unterhaltsansprü-
che, fehlen, wird der Grund-
bedarf über «Sozialhilfe» ab-

gedeckt: «Bedürftige werden

von ihrem Wohnkanton un-
terstützt» (Art. 115 BV). Da

die Leistungen der Sozialhilfe
aus Steuermitteln finanziert
werden müssen, werden sie

zurückgefordert, wenn dies
den Betroffenen später wirt-
schaftlich zumutbar ist.

Der Anspruch auf Sozial-
hilfe bemisst sich am konkre-
ten Bedarf im Einzelfall. Dazu
bestehen Empfehlungen der
Schweizerischen Konferenz
für öffentliche Sozialhilfe, so

genannte «SKOS-Richtlini-
en», die in den meisten Kan-
tonen direkt oder als Refe-

renzwerte angewendet wer-
den. Für die Berechnung der

individuellen Leistung ist ein
erheblicher Ermessensrah-

men nötig, sodass nur das

Prinzip der Hilfe in Notlagen,
nicht aber die Bemessung im
Einzelfall gerichtlich über-
prüft werden kann.

Moderne Sozialhilfe hat
nicht nur die Deckung des

INSERAT

wirtschaftlichen Grundbe-
darfs zum Ziel, sondern soll
darüber hinaus auch dazu

beitragen, die - meist vorüber-
gehenden - Ursachen, die zur
Sozialhilfe geführt haben, zu
mildern oder zu bekämpfen.

Sozialversicherungen
Besondere - meist länger dau-
ernde - Risiken können die

wirtschaftliche Lebensgrund-
läge von Personen erschüttern
und haben zur Schaffung
obligatorischer Versicherun-

gen, so genannter «Sozialver-

Sicherungen», geführt. Im
Rahmen dieser Versicherun-

gen werden eigenständige
klagbare Rechtsansprüche auf
konkrete Versicherungsleis-
tungen geschaffen, um den Le-
bensbedarf der Versicherten
weitgehend unabhängig von
Sozialhilfe zu gewährleisten.

Sozialversicherungen sind
grundsätzlich eigenständig or-
ganisiert und werden, zumin-
dest weitgehend, nach Versi-

cherungsprinzipien, das heisst
über Beiträge von Versicher-
ten und allenfalls Arbeitge-
bern, finanziert. Der individu-
elle Anspruch richtet sich al-
lein nach den persönlichen
Voraussetzungen der Versi-
cherten. Rechtmässig bezöge-

ne Leistungen müssen nicht
zurückbezahlt werden.

Die Bundesverfassung nennt
insbesondere AHV und IV,
Berufliche Vorsorge, Arbeits-

losenversicherung, Familien-
Zulagen und Mutterschafts-
Versicherung sowie Kranken-
und Unfallversicherung (Art.
112-117). Die einzelnen Be-
reiche werden im Gesetz
näher ausgestaltet. So regelt
der Bund heute nur Familien-
Zulagen in der Landwirt-
schaft, während die Zulagen
in nichtlandwirtschaftlichen
Berufen im kantonalen Recht
verankert sind. Für Mutter-
schaft ist die medizinische Be-

treuung im KVG geregelt,
doch wurde ein Erwerbsersatz
bisher in Volksabstimmungen
mehrfach abgelehnt.

Sozialversicherungsähnliche
Bedarfsleistungen
Die Sozialversicherungen kön-

nen nicht alle Sonderfälle
adäquat abdecken. Um eine
minimale Sicherung zu ge-
währleisten, wurden für be-

sondere Lebensbereiche nach
individuellem wirtschaftli-
chem Bedarf ausgestaltete
Rechtsansprüche eingeführt,
so insbesondere Ergänzungs-
leistungen zur AHV/IV (EL)
und die Individuelle Prämien-

verbilligung in der Kranken-
Versicherung. Eine Bedarfs-

leistung besonderer Art ist die

Hilflosenentschädigung, die

unabhängig von den wirt-
schaftlichen Verhältnissen auf-

grund des individuellen Pfle-

gebedarfs beansprucht wer-
den kann.

Hodler
und seine Schweizer
Künstlerfreunde

Dienstag bis Samstag 14-17 Uhr

Sonntag 11-15 Uhr

Bis 6. Mai 2001

Villa Flora Winterthur
Tösstalstrasse 44, Winterthur
Telefon 052 212 99 66

www.villaflora.ch
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Die erwähnten Bedarfsleis-

tungen können nicht nach
Versicherungsprinzip finan-
ziert werden, sondern werden
aus allgemeinen Steuermitteln
gedeckt. Dennoch besteht
darauf ein eigenständiger,
klagbarer Rechtsanspruch,
der im Einzelfall vom Richter

- wie in der Sozialversiche-

rung - überprüft werden kann.
Rechtmässig bezogene Leis-

tungen müssen denn auch
nicht zurückbezahlt werden.

Kantonale oder kommunale
Zusatzleistungen oder
Beihilfen
Neben den Bedarfsleistungen
im Rahmen der Sozialversi-
cherung richten einzelne Kan-
tone oder Gemeinden beson-
dere Zusatzleistungen oder
Beihilfen für besondere Le-
benslagen aus, um lokaler
Kostenstruktur, insbesondere
den Mietkosten, besonders

Rechnung zu tragen.
Kantonale oder kommuna-

le Zusatzleistungen werden
zwar in der Regel unabhängig
von allfälligen familienrecht-
liehen Unterhaltsansprüchen
ausgerichtet. Doch ist die

Rückforderung sehr oft in An-
lehnung an die Sozialhilfe
ausgestaltet, sodass bezogene
Leistungen zurückbezahlt wer-
den müssen, wenn dies den
Betroffenen später zumutbar
ist, beispielsweise bei einem

späteren Erbanfall.

Zu Ihren Fragen
Im Falle Ihrer Angehörigen ist
zu unterscheiden, um welche

Leistungen es sich konkret
handelt.

Leistungen
der Sozialversicherung
Rechtmässig bezogene Sozial-

Versicherungsleistungen müs-
sen auch bei späterem Erb-
anfall nicht zurückerstattet
werden. Dies dürfte bei Ihrer
Angehörigen insbesondere

auf Renten und Hilflosenent-
Schädigungen der AHV oder
IV sowie auf Leistungen der

Krankenversicherung und al-
lenfalls der Arbeitslosenversi-
cherung zutreffen.

Sozialversicherungsähnliche
Bedarfsleistungen
Auch die von Ihrer Angehöri-
gen rechtmässig bezogenen
sozialversicherungsähnlichen
Bedarfsleistungen, das heisst
bundesrechtlich geregelte Ergän-
zungsleistungen zur AHV/IV
und die Prämienverbilligung
nach KVG, müssen nicht
zurückerstattet werden. Aller-
dings müsste beispielsweise
ein Erbanfall bei der Berech-

nung des künftigen An-
spruchs berücksichtigt wer-
den. Versicherte müssen da-
her alle Veränderungen der
wirtschaftlichen Verhältnisse
umgehend melden, damit die

künftigen Bedarfsleistungen
den neuen Verhältnissen an-
gepasst werden können.

Allfällige Hilflosenentschä-
digungen können unabhängig
von den wirtschaftlichen Ver-
hältnissen beansprucht wer-
den, sodass ein allfälliger Erb-
anfall keine Auswirkungen
auf diese Leistungen hat. AI-
lerdings müssen allfällige Än-
derungen des Pflegebedarfs
umgehend gemeldet werden,
da sie den künftigen An-
spruch beeinflussen können.
Eine Rückforderung recht-
mässig bezogener Leistungen
ist jedoch ausgeschlossen.

Kantonale und kommunale
Zusatzleistungen oder
Beihilfen
Ihre Angehörige dürfte wohl
auch kantonale oder kommu-
nale Zusatzleistungen oder
Beihilfen bezogen haben, wie
sie an ihrem Wohnort bean-

sprucht werden können. Da
diese Leistungen in der Regel

ähnlich wie Sozialhilfe aus-

gestaltet sind, müssen auch

rechtmässig bezogene Leis-
tungen bei einem allfälligen
Erbanfall möglicherweise zu-
rückbezahlt werden. Der Hin-
weis der örtlichen Behörden
dürfte sich wohl auf diesen Fall
beziehen. Wieweit tatsächlich
eine Rückforderung zumutbar
ist, hängt von den konkreten
Umständen im Einzelfall ab

und dürfte in der Regel in An-
lehnung an die SKOS-Richtli-
nien beurteilt werden.

Rechtliche Verankerung
Die Rückforderung von Leis-

tungen der Sozialversicherun-

gen ist in den entsprechenden
Bundesgesetzen geregelt. Dem-
nach ist eine Rückforderung i

grundsätzlich nur möglich,
wenn Leistungen unrecht-
mässig, das heisst insbesonde-

re wegen falschen, fehlenden
oder verspäteten Angaben der

Versicherten, bezogen wur-
den. Dies gilt auch für die vom
Bund mitfinanzierten Ergän-
zungsleistungen zur AHV/IV.

Die Ausgestaltung kanto- '

naler oder kommunaler Zu- ;

satzleistungen oder Beihilfen
ist im kantonalen Recht oder :

allenfalls in kommunalen Er- ;

lassen geregelt. Wird eine Rück-

forderung von rechtmässig be-

INSERAT

Bester Komfort, Le/cbfgäng/g-
ke/f und v/e/fä/f/ge Anpassungs-
mög/Zchke/fen ze/ebnen unsere
efac Fa/f-Ro//sfüb/e aus.
Sehr stab// und /ang/eb/g.
/n Schweden bergesfe//f vom
skand/'nav/schen /Warkf-Leader
Das abgeb//defe ZWode// TW//V
w/rd Zn zah/reZchen /nsfZtufZonen
eZngesetzf.
1/om g/e/cben Hersfe//er bZefen
wZr auch Bo//atoren an.

zogenen Leistungen verlangt,
geschieht dies in der Regel
schriftlich und mit Hinweis
auf die Rechtsgrundlage und
den Rechtsweg, das heisst die

Behörde, bei der die Überprü-
fung der Forderung verlangt
werden kann. Fehlen diese

Angaben, so haben Betroffene
in jedem Fall Anspruch da-

rauf, dass ihnen dies nachträg-
lieh mitgeteilt wird.

Zusammenfassung
Sie können Ihre Angehörige
insoweit beruhigen, dass bei
einem allfälligen Erbanfall
weder die Leistungen der So-

zialversicherung noch allfälli-
ge Hilflosenentschädigungen
oder bundesrechtlich geregel-
te EL zurückgefordert werden
können.

Ob nach einem allfälligen
Erbanfall auch rechtmässig
bezogene kantonale oder
kommunale Zusatzleistungen
oder Beihilfen zurückgefor-
dert werden müssen, hängt
von entsprechenden Rechts-

grundlagen ab. Allerdings
sollte sich die Rückforderung
auf das zumutbare Mass be-

grenzen, das heisst auf die
konkreten Verhältnisse ange-
messen Rücksicht nehmen.
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